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Schöff en gesucht! – Ehrenamtlicher Richter 
werden
Im ersten Halbjahr 2023 werden Schöff en für die Amtszeit von 
2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden in unserer Gemeinde 
insgesamt fünf Frauen und Männer, die am Amts- und Land-
gericht Ansbach als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung 
in Strafsachen teilnehmen. Die Gemeinde schlägt dem Schöff en-
wahlausschuss beim Amtsgericht Kandidatinnen und Kandidaten 
vor, der in der zweiten Jahreshälfte 2023 aus diesen Vorschlägen 
die Haupt- und Hilfsschöff en auswählt.

Wer kann Schöff e werden?
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Gemein-
de wohnen und am 01.01.2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt 

sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die 
deutsche Sprache ausreichend beherrschen müssen. 

Wer kann nicht in das Schöff enamt berufen werden?
Wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öff ent-
licher Ämter nicht besitzt oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu 
einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde 
oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren 
Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern 
führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich 
in oder für die Justiz Tätige und Religionsdiener sollen nicht zu 
Schöff en gewählt werden. Weitere Details fi nden Sie in der unten 
veröff entlichten Bekanntmachung.

Wer eignet sich als Schöff e?
Schöff en sollen über soziale Kompetenz verfügen, d.h. das 
Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen 
können. Von ihnen werden Lebenserfahrung, Menschenkennt-

nis, Einfühlungsvermögen und Gerechtigkeitssinn erwartet. 

Die ehrenamtlichen Richter müssen Beweise würdigen, d.h. die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich ein bestimmtes Geschehen ereignet 
hat oder nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, Gutachten 
oder Urkunden ableiten können. 
Die Lebenserfahrung, die ein Schöff e mitbringen muss, kann sich 
aus berufl icher Erfahrung und/oder gesellschaftlichem Engagement 
herleiten. Dabei steht nicht der berufl iche Erfolg im Mittelpunkt, son-
dern die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen erworben wurde. 
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöff en verlangt in hohem 

Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, 

aber auch geistige Beweglichkeit und - wegen des anstrengen-
den Sitzungsdienstes - gesundheitliche Eignung.

Was muss man als Schöff e wissen?
Schöff en müssen ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über Rechte 
und Pfl ichten informiert sein und sich über die Ursachen von Krimi-
nalität und den Sinn und Zweck von Strafe Gedanken gemacht 
haben. Sie müssen bereit sein, Zeit zu investieren, um sich über 
ihre Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten weiterzubilden. 
Wer zum Richten über Menschen berufen ist, braucht ein gro-

ßes Verantwortungsbewusstsein für den Eingriff  in das Leben 
anderer Menschen. Objektivität und Unvoreingenommenheit 
müssen auch in schwierigen Situationen bewahrt werden, etwa 
wenn der Angeklagte aufgrund seines Verhaltens oder wegen der 
vorgeworfenen Tat zutiefst unsympathisch ist und die veröff ent-
lichte Meinung bereits eine Vorverurteilung ausgesprochen hat.
Schöff en sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt, müssen 
aber nicht über juristische Kenntnisse verfügen. Für jede Verur-
teilung und jedes Strafmaß ist im Gericht eine Zweidrittelmehrheit 
erforderlich. Gegen beide Schöff en kann niemand verurteilt 
werden. Jedes Urteil - gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch 
- haben die Schöff en daher mit zu verantworten. Wer die per-

sönliche Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für 
die Versagung von Bewährung oder für einen Freispruch wegen 
mangelnder Beweislage gegen die öff entliche Meinung nicht über-
nehmen kann, sollte das Schöff enamt nicht anstreben.
In der Beratung mit den Berufsrichtern müssen Schöff en ihren 
Urteilsvorschlag standhaft vertreten können, ohne besserwis-
serisch zu sein, und sich von besseren Argumenten überzeugen 
lassen, ohne opportunistisch zu sein. Ihnen steht in der Haupt-
verhandlung ein Fragerecht zu. Sie müssen sich entsprechend 
verständlich machen, auf den Angeklagten wie andere Prozess-
beteiligte eingehen können und an der Beratung argumentativ 
teilnehmen. Ihnen wird daher Kommunikations- und Dialogfä-

higkeit abverlangt.

Wo kann man sich für das Schöff enamt bewerben?
Wo, unter welchen Voraussetzungen und bis wann Sie sich bewer-
ben können, entnehmen Sie bitte der folgenden Bekanntmachung. 
Bewerbungsformulare fi nden Sie im 
- vorliegenden Amtsblatt
- auf der Homepage der Gemeinde www.neuendettelsau.eu
- sowie unter der Internetadresse www.schoeff enwahl2023.de
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Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl der Schöffen 

Bekanntmachung der

Gemeinde Neuendettelsau

vom 31. Januar 2023
In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2024 - 2028 wieder die 
Wahl der Schöffen statt. Schöffen sind ehrenamtliche Richter am 
Amtsgericht und bei den Strafkammern des Landgerichts. Sie ste-
hen grundsätzlich gleichberechtigt neben den Berufsrichtern. Das 
Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen 
versehen werden. Nach der Bayerischen Verfassung sind alle 
Bewohner Bayerns zur Übernahme von Ehrenämtern verpflichtet. 
Damit die Schöffen für die nächste Wahlperiode gewählt werden 
können, werden in allen Gemeinden Bayerns Vorschlagslisten auf-
gestellt, aus denen dann jeweils ein beim zuständigen Amtsgericht 
gebildeter Wahlausschuss eine Auswahl trifft.

Die Gemeinde Neuendettelsau hat dem Amtsgericht Ansbach 
für die Wahl der Schöffen 5 Personen vorzuschlagen. Die Vor-
schlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, 
Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen.

Sie haben die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des Schöf-

fen zu bewerben oder Personen vorzuschlagen, die für dieses 
Ehrenamt geeignet und auch bereit sind, sich zur Verfügung zu 
stellen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung oder Ihre Wahlvorschläge für 
das Schöffenamt bis spätestens 

Mittwoch, 12. April 2023,

schriftlich an die
Gemeinde Neuendettelsau, Johann- Flierl- Straße 19, 91564 Neu-
endettelsau, oder geben Sie die Unterlagen im Vorzimmer des 
Bürgermeisters ab (Rathaus, 1.OG). 

Bitte nutzen Sie für die Bewerbung oder den Wahlvorschlag das 
Formular, in das alle notwendigen Angaben eingetragen werden 
können. Sie finden es
- als Vordruck hier im Amtsblatt
- im Rathaus im Bürgerinfobüro, EG
- auf der Homepage der Gemeinde (www.neuendettelsau.eu) 
zum Herunterladen 

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird die Gemeindeverwaltung 
die eingegangenen Vorschläge auflisten und dem Gemeinderat 
zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen. 

Bitte beachten Sie für Vorschläge, die nach der Schöffenbekannt-
machung vom 27.10.2022 geltenden 

Voraussetzungen für die Aufnahme in die Schöffenliste:
- Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt, das nur von Deut-
 schen versehen werden kann 

Unfähig zum Amt eines Schöffen sind Personen, 
- die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
 licher Ämter nicht besitzen oder 
- wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
 als sechs Monaten verurteilt sind oder
- gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren 
 Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehren-
 ämtern führen kann

Nicht berufen werden sollen

- Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25.Lebensjahr 
 noch nicht vollendet haben würden;
- Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis 

 zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden; 
- Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht 
 in der Gemeinde wohnen;
- Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht 
 geeignet sind;
- Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deut-
 schen Sprache für das Amt nicht geeignet sind
- Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

Weitere nicht zu berufende Personen und daher nicht in die 

Vorschlagsliste aufzunehmen sind u.a.:
- die Mitglieder der Bundes- und Landesregierung 
- Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand 
 versetzt werden können
- Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und 
 Rechtsanwälte
- Gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Be-
 dienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- 
 und Gerichtshelfer 
- Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigun-
 gen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflichtet 
 sind 
- Personen, die gemäß § 44a Abs. 1 DRiG nicht zum Schöffen-
 amt berufen werden sollen, nämlich Personen, die 
 - gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechts-
 staatlichkeit verstoßen haben oder
 - wegen einer Tätigkeit als hauptamtliche oder inoffizielle Mit-
 arbeiter des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
 i.S. des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 
 20.12.1991 oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des 
 Stasi-Unterlagen-Gesetzes gleichgestellte Personen für das
 Ehrenrichteramt nicht geeignet sind. 

Die Berufung zum Amt eines Schöffen dürfen ablehnen:

- Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäi-
 schen Parlaments oder eines Landtages 
- Personen, die in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als 
 ehrenamtliche Richter in der Strafrechtspflege tätig gewesen 
 sind, sofern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstel-
 lung der Vorschlagsliste noch andauert.  
- Personen, die in der vorhergehenden Amtsperiode die Ver-
 pflichtung eines ehrenamtlichen Richters in der Strafrechtspfle-
 ge an 40 Tagen erfüllt haben
- Personen, die bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;
- Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwes-
 tern, Krankenpfleger und Hebammen;
- Apothekenleiter, die keine weiteren Apotheker beschäftigen;
- Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare 
 persönliche Fürsorge für Ihre Familie die Ausübung des Amtes 
 in besonderem Maße erschwert;
- Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis 
 zum Ende der Amtsperiode vollendet haben würden; 
- Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Am-
 tes für sie und einen Dritten wegen Gefährdung oder erheb-
 licher Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen 
 Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet.

Neuendettelsau, 31. Januar 2023

Christoph Schmoll
1.Bürgermeister

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen 

senden Sie bitte an das Rathaus Neuendettelsau:
amtsblatt@neuendettelsau.eu
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Formular zur Aufnahme in die Vorschlagsliste (Schöffen) 

 

 

An die Gemeindeverwaltung Neuendettelsau 

Johann-Flierl-Straße 19 

91564 Neuendettelsau 

 

 

 

Schöffenwahl für die Amtsperiode 2024 bis 2028 
Angabe der notwendigen Daten, Einverständniserklärung und Versicherung nach § 44a DRiG 

 

 

Ich beantrage die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl 

 einer Schöffin/eines Schöffen. 

 

Angaben zur Person* 

Name, ggf. Geburtsname (bei Abweichung) 

Vorname/n 

Geburtsort (Gemeinde/Kreis) Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 
deutsch 

Beruf (bei Mitarbeitern im öffentlichen Dienst auch Angabe der Tätigkeit) 

Straße/Hausnummer Postleitzahl Wohnort 

Telefon (freiwillige Angabe) E-Mail (freiwillige Angabe) 

* Hinweis: Die gesetzlich notwendigen Daten werden veröffentlicht, wenn Sie von der Gemeindevertretung auf 
die Vorschlagsliste für Schöffen gewählt werden. Von Ihrer Anschrift wird nur der Wohnort mit PLZ, ggf. der 
Ortsteil, von Ihrem Geburtsdatum nur das Jahr veröffentlicht. 

 

Bitte kreuzen Sie die nachfolgenden Fragen an, wenn die Aussage auf Sie zutrifft: 

 Ich bin in den letzten 10 Jahren nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe (auch 
nicht auf Bewährung) von mehr als 6 Monaten bestraft worden. 

 Gegen mich läuft kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens oder einer 
sonstigen Straftat, derentwegen auf den Verlust des Rechts zur Bekleidung öffentlicher Ämter erkannt 
werden kann. 

 

Bitte wenden 
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 Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. 

 Ich war nie hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR. 

 Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe auch keine Vermögensauskunft (früher: eidesstattliche 
Versicherung) über mein Vermögen abgegeben. 

 Den Anforderungen einer mehrstündigen bzw. mehrtägigen Hauptverhandlung in Strafsachen fühle ich 
mich gesundheitlich gewachsen. 

Ich begründe die Bewerbung für das Amt wie folgt (freiwillige Angabe): 

 

 

 

 

 

Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das Amt einer Schöffin/eines Schöffen 

 am Amtsgericht 

 am Landgericht 

(kurze Begründung). Ich weiß, dass der Schöffenwahlausschuss an meinen Wunsch nicht gebunden 
ist: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..  

(Ort/Datum, Unterschrift) 

 

Ich bin einverstanden, dass auch die freiwilligen Daten an die Gemeindevertretung und den 
Schöffenwahlausschuss weitergegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der 
Schöffenwahl erfolgen. 

 

 

 

 

…………………………………………..  

(Ort/Datum, Unterschrift) 
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Bekanntmachung des Landratsamts Ansbach

Teilsachgebiet Abfallrecht

Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern
Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- und 
Sonnwendfeuerplätzen zur Pflege des Brauchtums fällt nicht in 
den Anwendungsbereich der Abfallgesetze. Einer behördlichen Er-
laubnis zum Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern bedarf 
es deshalb nicht. 

Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Ostersamstag bis Os-
termontag abgebrannt werden. Das Feuer darf nicht vor 18.00 Uhr 
angezündet werden und muss um 24.00 Uhr vollständig abge-
brannt oder gelöscht sein.

Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen der 
Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung entgegenzuwirken, sind für das Abbrennen solcher 
Feuer jedoch folgende Punkte zu beachten: 

1. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und Reisigmate-
 rial verwendet werden. Zum Anzünden des Feuers dürfen keine 
 Brandbeschleuniger genutzt werden. Zuwiderhandlungen kön-
 nen als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet wer-
 den. Die Brennmaterialien dürfen frühestens zwei Wochen vor 
 dem Abbrenntag angeliefert werden.

2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend vegetati-
 onsarmen Flächen abgebrannt werden. Es ist darauf zu ach-
 ten, dass sich in der näheren Umgebung keine geschützten 
 Biotope befinden. 

3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäugern und 
 Vögeln eine willkommene Deckung, Behausung sowie je nach 
 Jahreszeit und Witterung Nistmöglichkeit. Reisig- und Holz-
 material darf deshalb erst unmittelbar vor dem Abbrennen zu-
 sammengetragen und aufgeschichtet werden. Reisighaufen, 
 die bereits längere Zeit liegen, sind vor dem Verbrennen vor-
 sichtig umzusetzen; aufgefundene Tiere sind schonend in ei-
 nen neuen und sicheren Unterschlupf zu bringen. 

4. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen (§ 3 
 Abs.1 Verordnung über die Verhütung von Bränden – VVB –). 
 Offene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende Ent-
 fernungen eingehalten werden: 
 - mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 BayWaldG) 
 - mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stoffen (§ 4 Abs. 
 1, Satz 2 VVB) 
 - mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus 
 brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 VVB) 
 - mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 
 1 Nr. 3 VVB). 

Wer beabsichtigt, in einem Wald oder in einer Entfernung von we-
niger als 100 m davon eine offene Feuerstätte zu errichten oder 
zu betreiben, bedarf der Erlaubnis durch die Untere Forstbehör-
de (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) im 
Einvernehmen mit dem Landratsamt Ansbach (Art. 17 Abs. 1, Art. 
39 und 42 BayWaldG). Bei geringeren Entfernungen als 100 m 
von leicht entzündbaren Stoffen, Gebäuden oder Gebäudeteilen 
aus brennbaren Stoffen und sonstigen brennbaren Stoffen ist eine 
Ausnahmegenehmigung der zuständigen Gemeindeverwaltung (§ 
25 VVB) erforderlich.

Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und Sonnwend-
feuers zu unterlassen. Feuer und Glut müssen beim Verlassen der 
Feuerstelle erloschen sein.

5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der Brenn-
 materialien unverzüglich zu beseitigen und einer geordneten 
 Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgung hat über Deponien der 
 Deponieklasse I – DK I – (z.B. Müllumladestation und Deponie 
 Im Dienstfeld, 91589 Aurach) zu erfolgen. 

6. Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei der Ge-
 meindeverwaltung anzumelden (Einwilligung des Grundstücks-
 eigentümers muss vorliegen). 

7. Andere erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig ein-
 zuholen (z.B. Befreiung für Landschaftsschutzgebiete). Soweit 
 während des Abbrennens des Osterfeuers alkoholische Ge-
 tränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden, 
 ist hierfür eine Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz (GastG) 
 rechtzeitig bei der Gemeinde zu beantragen. Sollen ausschließ-
 lich alkoholfreie Getränke und/oder Speisen verkauft werden, 
 ist dies dem zuständigen Lebensmittelkontrolleur des Landrat-
 samtes Ansbach anzuzeigen. 

8. Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung ortsüblich 
 bekanntzumachen. 

9. Hinweise: 

 a) Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des Feuers 
  (Brandstiftung) außerhalb der o.g. Zeiten kann eine Straftat 
  darstellen, die nach §§ 306 ff. StGB bestraft werden kann.  

 b) Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze (z.B. beim vorzei-
  tigen Abbrennen des Oster- bzw. Sonnwendfeuers) werden 
  dem Verursacher in Rechnung gestellt.
  

Ansbach, 01.02.2023
LANDRATSAMT ANSBACH 
gez.
Dr. Jürgen Ludwig 
Landrat

Bekanntmachung über das

Widerspruchsrecht 

gegen Melderegisterauskünfte in

besonderen Fällen
Entsprechend § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 
03.05.2015 (BGBl. I S. 1084, zuletzt geändert durch Art. 4 G vom 
21. Juli 2022 (BGBl. I S. 1182) darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen, im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher oder 
kommunaler Ebene, in den sechs der Stimmabgabe vorausgehen-
den Monate, Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs1 
BMG bezeichneten Daten (Vor- und Familienname, Doktorgrad 
und aktuelle Anschrift) von Gruppen von Wahlberechtigten ertei-
len, für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist 
(Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen).

Beispiel: Parteien erhalten auf Anfrage Name und Anschrift aller 
Wahlberechtigen über 65 Jahre oder aller Jungwähler unter 20 
Jahre usw. Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei 
nicht mitgeteilt werden. 
Wir machen auf das Widerspruchsrecht der wahlbe-

rechtigten Bürger gem. § 50 Abs. 5 BMG aufmerksam: 
„Alle Bürger haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu 
widersprechen“ 

 

Eine entsprechende Erklärung kann im Rathaus, Einwohnermel-
deamt, Erdgeschoss, Zimmer 1 und 2, Johann-Flierl-Straße 19, 
91564 Neuendettelsau abgegeben werden.
Anträge können auch online gestellt werden unter https://www.
neuendettelsau.eu/verwaltung-service/buergerdienste/buergerser-
vice-online

Neuendettelsau, 09. Februar 2023

Gemeinde Neuendettelsau

Einwohnermeldeamt
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Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden Sie 
bitte an das Rathaus Neuendettelsau:

amtsblatt@neuendettelsau.eu

Werbeanzeigen bzw. Fragen dazu senden Sie bitte an Werbe-
agentur Habewind in Windsbach: 

amtsblatt@habewind.de

Sprechstunde des Bürgermeisters

1. Bürgermeister Christoph Schmoll steht Ihnen einmal 
im Monat in einer persönlichen Sprechstunde zur 
Verfügung. Die nächste Sprechstunde fi ndet statt am 
Samstag, 11. März, zwischen 9:30 und 11:00 Uhr im 
Bürgermeisterzimmer. 

Bitte melden Sie Ihren Besuch vorher an im Vorzimmer 
unter der Nummer 502-114.  

Nicht vergessen: Online-Beteiligung ISEK
Wie bereits im letzten Amtsblatt angekündigt, laufen bis 31. März 
die beiden Online-Befragungen zur Ortsentwicklung. Nutzen Sie 
die Gelegenheit und teilen uns Ihre Anregungen, Ideen und Ver-
besserungsvorschläge mit! 
Zur Online-Befragung geht’s hier:
www.umfrage.planwerk.de/s/isek-nau

Das Webmapping fi nden Sie hier:
www.jetzt-mitmachen.de/isek-nau

Wir haben die beiden Seiten auch auf der Gemeinde-Homepage 
für Sie verlinkt. Dort fi nden Sie auch nähere Informationen zum 
Thema ISEK/Ortsentwicklung. Wenn Sie keinen Online-Zugang 
haben, erhalten Sie den Fragebogen übrigens auch in Papier-

form bei uns im Rathaus.

Vandalismus auf Spielplätzen: Wir bitten um 
Hinweise!
In letzter Zeit häufen sich lei-
der mutwillig Zerstörungen 
am Abenteuerspielplatz und 
auf anderen Spielplätzen der 
Gemeinde. Wir können nicht 
nachvollziehen, wie man in vol-
ler Absicht kleine Kinder durch 
Beschädigungen der Spielgerä-
te in Gefahr bringen kann. Hin-
zu kommen die Kosten für die 
Reparaturen durch die Gemein-
de, die die Allgemeinheit tragen 
muss. Auch die Müllsituation 
nimmt teilweise unerträgliche 
Ausmaße an. 
Wir bitten daher alle Bürger/
innen, die jemanden bei der Beschädigung oder Verschmutzung 
der Spielplätze beobachten oder beobachtet haben, uns dies zu 
melden! Die Gemeinde wird ein derartig unsoziales Verhalten nicht 
hinnehmen und gegen die Verursacher vorgehen. 
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Die Gemeinde Neuendettelsau sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Sachbearbeiter und Assistenz (m/w/d)

für die Kämmerei
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden an drei festen Wochentagen

(Mittwoch bis Freitag) und ist unbefristet zu besetzen. Bezahlung nach TVöD-VKA.

Die Gemeinde Neuendettelsauch sucht außerdem zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Mitarbeiter (m/w/d) für die Verwaltung

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit 12,50 Wochenstunden an zwei festen Wochentagen

(Montag und Dienstag) und ist unbefristet zu besetzen. Bezahlung nach TVöD-VKA.

Hinweis: Die beiden Stellen sind auch miteinander kombinierbar! 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise als E-Mail (1 Datei im pdf- Format), bis 
spätestens 26.03.2023 an personal@neuendettelsau.eu. Für Fragen stehen Ihnen Frau Seitzinger (Tel.: 
09874/502-210), Frau Müller und Frau Zanzinger (Tel.: 09874/502-120 /-121) zur Verfügung.
Die komplette Stellenanzeige fi nden Sie unter www.neuendettelsau.eu oder per QR-Code:

Informationen zur Grundsteuer
Derzeit gehen immer wieder Anrufe bei der Gemeinde ein zum 
Thema Grundsteuer. Das Finanzamt hat die ersten Bescheide ver-
schickt und nun möchten viele Bürger:innen gerne von uns wissen, 
welche Kosten sie genau erwarten. Die Gemeindeverwaltung kann 
darüber leider keine Auskunft geben, da uns selbst noch keine 
abschließenden Informationen und Anweisungen des Finanzamts 
vorliegen. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Grundsteuererklä-
rung direkt ans Finanzamt und senden Sie auch Ihre Erklärungen 
und Einsprüche direkt dorthin. 

Jährliche Müllsammelaktion

Wann: Samstag, 1. April 2023 (bei starkem Re-
 gen entfällt die Aktion)
Treff punkt: 9.00 Uhr am Sternplatz für die Neuendet-
 telsauer Teilnehmer*innen
Bitte mitbringen: Arbeitshandschuhe, Stöcke, Warnwes-
 ten, geeignete Kleidung tragen

Alle, die einen Beitrag zur sauberen Umwelt leisten möchten, 
können daran teilnehmen. Vom Treff punkt ausgehend, wer-
den die Gruppen in verschiedenen Gebieten eingesetzt. Bis 
spätestens 12 Uhr wird der Müll im Wertstoff hof sortiert und 
entsorgt.  Im Anschluss stellt die Gemeinde den Helfern eine 
deftige Brotzeit zur Verfügung. Gerne können sich auch die 
Neuendettelsauer Ortsteile wieder an der Aktion beteiligen.
Um uns die Planung etwas zu erleichtern, bitten wir Teil-
nehmergruppen um vorherige Anmeldung, bis 24.  März. 

Informationen und Auskünfte dazu unter Tel. 502-140 bzw. 
angelika.hahn@neuendettelsau.eu.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Neuendettelsauer Vereine / Gemeinde Neuendettelsau

Zusammenkunft der Neuendettelsauer

Vereine
Liebe Vereinsvorstände, liebe Verantwortliche unserer Neuendet-
telsauer Organisationen,
wir laden Sie zu einem gemeinsamen Treff en ein. Wir möchten 
hierfür gleich die Gelegenheit nutzen um, den neuen Treff punkt 
in unserer Ortsmitte, unseren Bürgertreff  etwas bekannter zu ma-
chen. 

Die Besprechung fi ndet am Montag, 06. März um 19:30 Uhr im 
Bürgertreff  (Heilsbronner Straße 2, Passage EG) statt.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen:

1. Kurze Vorstellung des Bürgertreff s
2. Müllsammel-Aktion am Samstag, 1.4.
3. Ferienspaß
4. Kirchweih – Beteiligung Kirchweihumzug
5. Vorausschau Herbst – Durchführung Dorff est
6. Sonstiges 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

„Erzähl mir eine Geschichte“

Bildergucken muss natürlich auch sein! Bürgermeister Christoph 

Schmoll las den Kindern aus dem Buch „Der kleine Ritter“ vor. 

Der Wert des Vorlesens ist unbestritten. Vorlesen erweitert nicht 
nur die Vorstellungskraft und den Wortschatz. Vorlesen schaff t 
Nähe und lässt uns einfühlen in andere Sichtweisen und Lebens-
welten. 

Bilderbücher, Erzähltheater und Geschichten gehören zum All-
tag in unserer Kindertagesstätte. Einen besonderen Höhepunkt 
in diesem Bereich haben wir im Januar mit unserem Vorlesetag 
geschaff en. Dazu haben wir vier Vorleser aus dem näheren und 
weiteren Umfeld der Kita eingeladen. Neben unserer Vorlesepatin 
Frau Waje und Frau Asam, der Vorsitzenden des Fördervereins, 
haben sich noch unser Bürgermeister Herr Schmoll und Herr Mo-
recraft, der Ehemann einer Kollegin Zeit genommen. Das Angebot 
der Bilderbücher war ebenso vielseitig. Die 3- bis 6-Jährigen haben 
ein paar Tage vorher ausgewählt, bei welchem der Bücher sie 
gerne zuhören wollen. 
In einladender Atmosphäre erzählte zum Beispiel unser Bürger-
meister auf fesselnde und humorvolle Art ein Buch vom kleinen 
Ritter, das er früher gerne seinen eigenen Töchtern vorgelesen 
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Telefon:  09874/ 502-230 oder -231
E-Mail:  buecherei@neuendettelsau.eu
Katalog:  www.buecherei-neuendettelsau.eu

Sitzung des Jugendrats
Die nächste Sitzung des Jugendrats fi ndet statt am Mitt-
woch, 15. März im Alten Feuerwehrhaus. Interessierte 
Zuhörer:innen sind willkommen!

hat. Auch die anderen Vorleser:innen nahmen die Kinder mit in 
einen lebendigen Dialog. Ein englischsprachiges Buch „Are you 
my mother?“ wurde von Herrn Morecraft in seiner „Muttersprache“ 
vorgelesen. Im Wissen, dass es viele verschiedene Sprachen gibt, 
erzählten die Kinder stolz, welche Worte sie schon kennen und 
überlegten, dass das englische Wort für Kuh „cow“ bestimmt von 
„kauen“ kommt… 
Die Krippenkinder in unserer Kita hörten eine altersgerechte Bil-
derbuchgeschichte in den ihnen vertrauten Räumen. Unsere Be-
obachtungen und auch die Rückmeldungen der Kinder zeigten 
wieder einmal: Vorlesen und Zuhören macht Freude, erweitert 
unser Denken und lässt uns mitfühlen und mit lachen. Wir danken 
allen Mitwirkenden herzlich für ein bereicherndes Vorleseerlebnis 
in unserer Kita Arche Noah. 

Text/Bild: Martina Hahn/Kita Arche Noah

Sitzung des Seniorenbeirats
Die Mitglieder des Seniorenbeirats treff en sich zu ihrer Sitzung am 
01. März 2023 um 15 Uhr im Wohnpark, Hermann-von-Bezzel-
Straße 14 (2. Stock).

Tagesordnung

TOP 01 Rückfragen zum Protokoll und Genehmigung
TOP 02 Berichte
  Ortsversammlung Aich
  Seniorencafé Wohnpark - neue Termine!
  Stand Seniorenratgeber
  Bürgertreff  - gemeinsames Mittagessen
  Verkehrsplanung - Radverkehrskonzept 
  "Bürger für Bürger"-Verein Windsbach 
  Arbeitsgruppe "Kommunaler Runder Tisch Pfl ege"
TOP 03 Bürgerbus für Neuendettelsau
TOP 04 Zukunft Seniorenpolitik in Neuendettelsau
  –> Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung 

  GmbH (AfA) 

TOP 05 Sonstiges  

Gäste sind hierzu herzlich willkommen.

Sitzbänke stiften

Liebe Mit-Bürgerinnen und -Bürger!
Nicht nur Senioren schätzen die Sitzbänke an unseren Wegen 
und im Wald. Manche sind aber „in die Jahre gekommen“ und 
marode und müssen ersetzt werden.  Wie wäre es, wenn Sie eine 

solche Landschaftsbank spenden oder sponsern würden - mit Ihrer 
Widmung auf der Bank: „Gestiftet von…“? Eine seniorengerechte, 
etwas erhöhte Bank (siehe Bild), gebaut von einer Firma aus der 
Region, kostet - je nach Holzart der Latten - zwischen 766 (Fichte) 
und 920 € (Esche). Das wäre doch ein wunderbares, „nachhalti-
ges“ Geschenk für die Allgemeinheit!
Dr. Ernst Öff ner
1. Vorsitzender des Seniorenbeirats

Hinweis an alle Eltern schulpfl ichtiger Kinder 
Das für die Schulanmeldung erforderliche Schulscreening der 

künftigen neuen Erstklässler fi ndet an der Grundschule Neuendet-
telsau am Mittwoch, 15. März und Donnerstag, 16. März 2023 

statt. 

Die Einschreibunterlagen und die genaue Uhrzeit für das Scree-
ning erhielten die Eltern bereits am Informationsabend zur Schu-
leinschreibung oder es wurde postalisch zugesandt. 
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass ALLE Kin-
der, die bis zum 30.09.2023 sechs Jahre alt sein werden, in der 
Schule angemeldet und auch am Screeningverfahren zum zuge-
wiesenen Termin teilnehmen müssen. 
Die sogenannten „Korridorkinder“, die im Zeitraum zwischen 
01.06.2017 und 30.09.2017 geboren wurden, sind also ebenfalls 
zur Teilnahme am Screening verpfl ichtet und die Anmeldeunter-
lagen müssen ausgefüllt in der Schule abgegeben werden. Jedoch 
können die Eltern nach eingehender Beratung durch die Schule 
oder durch den Kindergarten frei entscheiden, ob sie ihr Kind zum 
kommenden Schuljahr einschulen lassen oder erst im darauff ol-
genden. Die Entscheidung muss in schriftlicher Form bis spätes-
tens 11. April 2023 der Schule vorliegen. Liegt der Schule keine 
schriftliche Entscheidung vor, wird das Kind zum September 2023 
schulpfl ichtig. 
Die Erziehungsberechtigten sind verpfl ichtet, persönlich mit dem 
Kind zum Schulscreening zu kommen und die ggf. noch fehlen-
den Unterlagen (Geburtsurkunde, Bestätigung über die Teilnah-
me am apparativen Seh- und Hörtest, Nachweis über die U9 und 
Nachweis über Masernschutzimpfung mitzubringen. Falls es Ihnen 
zeitlich nicht möglich sein sollte, kann auch eine Ihnen vertraute 
Person mit einer Vollmacht das Kind begleiten. 
Bei Fragen darf sich gern an die Schule gewandt werden, auch 
wird gegen Terminabsprache selbstverständlich Unterstützung 
beim Ausfüllen der Formulare angeboten. 
Die Schulleitung

Neu in der Bücherei
Wir haben 10 Tonies neu in der Ausleihe:

Disney - Dumbo
Disney Pixar – Findet Nemo
Mia and Me – Das goldene Einhorn / Onchao und das Paradies
Die Eiskönigin – Olfaf taut auf
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Glubschis – Miss Crayon auf heißer Spur
Das Neinhorn – und die Schlangeweile
Paw Patrol – Der Delfi nfreund; Schneller als die Feuerwehr; Der 
Piratenschatz; Die Rettung der Meeresschildkröten

Auch haben wir zwei neue Spiele ab 12 Jahren:

Black Stories - Das mörderische Drehbuch
Der rätselhafte Zauberwald – ein Knobel-Escape-Spiel

Alle Neuanschaff ungen sind ab sofort bei uns ausleihbar!

Mittwoch, 1. März

Berufe-Café „Wie man ein gutes Bier braut“ mit Bier-Tasting mit 
Andreas Steinbauer, 15 Uhr, Terrassencafé im Wohnpark, Her-
mann-von-Bezzel-Str. 14

Freitag, 3. März

Vogelfutter-Verkauf des Vogelschutzvereins am Vogelnest in der 
Chemnitzer Str. 10, 14 – 15 Uhr.
Weltgebetstag der Frauen, 19 Uhr. St. Nikolai. Im Anschluss: 
Treff en im Löhehaus

Samstag, 4. März

Frühjahrs-Basar in der Grund- und Mittelschule, 13 – 15 Uhr.
Kulinarisches Café „Sahnetortenschlacht“, 14-17 Uhr, Terras-
sencafé im Wohnpark, Hermann-von-Bezzel-Str. 14

Samstag, 5. März

Kulinarisches Café „Sahnetortenschlacht“, 14-17 Uhr, Terras-
sencafé im Wohnpark, Hermann-von-Bezzel-Str. 14

Montag, 6. März

Seniorencafé „unter uns“, 15 Uhr, Terrassencafé im Wohnpark, 
Hermann-von-Bezzel-Str. 14

Dienstag, 7. März

Gesprächskreis für pfl egende Angehörige mit Christiane 
Schuh, 15 Uhr, Terrassencafé im Wohnpark, Hermann-von-Bez-
zel-Str. 14

Mittwoch, 8. März

Themen-Café „Demenz: eine Krankheit verstehen“ mit Eva Adorf, 
Fachstelle Demenz und Pfl ege Mittelfranken, 15 Uhr, Terrassen-
café im Wohnpark, Hermann-von-Bezzel-Str. 14
Achtung, ausnahmsweise mittwochs! Tanzen zur Freude und 

Besinnung mit Hanna Plesch, 15 – 16 Uhr, Wohnpark, 3. Stock
Man(n) triff t sich – Gesprächskreis für Männer. Neuaufl age im 
Bürgertreff  Passage, 19 Uhr. 

Donnerstag, 9. März

Stammtisch Freundeskreis Treignac, 19:00 Uhr, Gasthof Sonne
Spieletreff  im Löhehaus (Ehepaare Raum und Witt), 19:30 Uhr

Samstag, 11. März

Frauen-Treff  der Dekanatsfrauen, Thema „Vom Geist befüllt 
– begeistert leben“. Referentin: Christine Ursel, Gemeindehaus 
Immeldorf, 14 Uhr

Mittwoch, 15. März
Politisches Café mit Bürgermeister Christoph Schmoll, 15 Uhr, 
Terrassencafé im Wohnpark, Hermann-von-Bezzel-Str. 14
Seniorenwanderung 60+ bei Spalt, Treff punkt 10 Uhr BRK-Park-
platz zur Bildung von Fahrgemeinschaften

Donnerstag, 16. März

Jahreshauptversammlung Freundeskreis Treignac, 20 Uhr, 
Gasthof Sonne

Freitag, 17. März

Vogelfutter-Verkauf des Vogelschutzvereins am Vogelnest in der 
Chemnitzer Str. 10, 14 – 15 Uhr.

Veranstaltungskalender

Dienstags wöchentlich:
Probe Kirchenchor St. Nikolai um 19:00 Uhr im Löhehaus

Mittwochs wöchentlich: 
Pop-/Gospelchor um 19.00 Uhr im Musiksaal Schulzentrum 
(Waldsteig 9) Info: Martin Binder (Tel.: 09874 8-2601)

Freitags wöchentlich:
Posaunenchor um 18.00 Uhr im Musiksaal des Schulzent-
rums (Waldsteig 9) Info: Martin Binder (Tel.: 09874 8-2601)

Anmeldung am Laurentius-Gymnasium
Leider ist uns in der letzten Amtsblatt-Ausgabe ein Fehler unter-
laufen bei den Anmeldezeiten für das Laurentius-Gymnasium. Wir 
bitten dies zu entschuldigen. Das sind die richtigen Zeiten: 
Montag, 8. Mai, bis Donnerstag, 11. Mai, täglich von 09:00 – 17:00 
Uhr, sowie Freitag, 12. Mai, zwischen 09:00 und 13:00 Uhr. Zuvor 
ist zwingend die Online-Anmeldung bis 10. Mai durchzuführen. 
Weitere Informationen unter www.laurentius-gymnasium.de.

Glaube bewegt - Weltgebetstag 2023

aus Taiwan
Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch 
es liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und 
China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige 
Provinz und will es „zurückholen“ – notfalls mit militärischer Ge-
walt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine 
Eigenständigkeit.
Der Konfl ikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan geht 
zurück auf den chinesischen Bürgerkrieg zwischen 1927 und 1949. 
Nach langen Kämpfen engagierter Aktivist*innen z.B. aus der Frau-
enrechts- und Umweltbewegung fanden im Jahr 1992 die ersten 
demokratischen Wahlen statt.
Die Hauptinsel des 23 Millionen Einwohner*innen zählenden Pa-
zifi kstaats ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg. Auf klei-
ner Fläche wechseln sich schroff e Gebirgszüge, sanfte Ebenen 
und Sandstrände ab. Über 100 kleine Korallen- und Vulkaninseln 
bieten einer reichen Flora und Fauna Lebensraum. Bis ins 16. 
Jahrhundert war Taiwan ausschließlich von indigenen Völkern be-
wohnt. Dann ging die Insel durch die Hände westlicher Staaten 
sowie Chinas und Japans. Heute beherbergt Taiwan eine vielfäl-
tige kulturelle und sprachliche Mischung. Nur etwa 2% der Bevöl-
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Öffnungszeiten:
Rathaus 
Telefon 09874/502-0 

Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 
Montag 14:00 – 18:00 Uhr 
Zusätzlich: 
Dienstag – Donnerstag 14:00 – 16:00 Uhr nur mit Termin! 
 

Gemeindebücherei 
Montag – Freitag 10:00 – 12:00 Uhr 
Montag 15:00 – 19:00 Uhr 
Mittwoch  15:00 – 18:00 Uhr 
Freitag 14:00 – 17:00 Uhr

Freizeitbad Novamare 
Montag – Freitag 15:00 – 22:00 Uhr 
(in den bayerischen Ferien bereits ab 13:00 Uhr) 
Samstag, Sonntag 10:30 – 18:00 Uhr

Bahnhof Neuendettelsau 
Bahnhofstr. 28, Telefon 09874/42 36 

Montag – Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag, Freitag 13:00 – 17:00 Uhr

Abfallwirtschaft:

Wertstoffhof
Winteröffnungszeiten 01. November bis 31. März
Mittwoch 14:00 – 17:00 Uhr 
Samstag 09:00 – 12:00 Uhr

Abgegeben werden kann:
Sperrmüll – Sammelcontainer: Es darf nur sperriges Material, 
das nicht in die Restmülltonne passt wie z.B. Polstermöbel, Mat-
ratzen, Gardinenstangen, Teppichböden usw. abgegeben werden.

NVP-Kunststoffe – Sammelcontainer: z.B. Blumenkästen, Eimer 
oder Kinderspielzeug.
Holz – Sammelcontainer: behandeltes sowie unbehandeltes Holz 
– keine Bauabfälle, diese müssen über die Müllumladestation in 
Aurach entsorgt werden.
Schrott – Sammelcontainer: Metallabfälle
Papier – Sammelcontainer: Papier und Kartonagen
Sonstige Wertstoffe werden ebenso angenommen:
Altkleider und -schuhe, CDs/DVDs/Blu-ray Discs, Dosen (groß), 
Elektro- und Elektronikaltgeräte, Batterien (außer Autobatterien), 
Kabelreste, KfZ-Ölfilter, Korken, Kühlgeräte, Leuchtstoffröhren / 
Energiespar- und LED-Lampen, PU-Schaumdosen, Speisefett/-öl, 
Tinten- und Tonerkartuschen

Alle Wertstoffe werden nur in haushaltsüblichen Mengen zu den 
Öffnungszeiten angenommen. Alle Abfälle müssen zerlegt und 
sortenrein angeliefert werden.
   Quelle: Ratgeber Abfall 2023

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen

Grüne Tonne:  Gelber Sack:
Donnerstag, 23. März Donnerstag, 23. März
Biotonne:  Restmüll:
Mittwoch, 8. März  Mittwoch, 15. März

Öffnungszeiten Bauschuttdeponie Meyer
Die Bauschuttdeponie öffnet – je nach Witterung - voraussichtlich 
wieder am 6. März 2023 für Privatkunden. Bitte beachten Sie die 
Hinweise auf der Homepage: www.meyer-recycling-bauschutt.de

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden Sie 
bitte an das Rathaus Neuendettelsau:

amtsblatt@neuendettelsau.eu

Werbeanzeigen bzw. Fragen dazu senden Sie bitte an Werbe-
agentur Habewind in Neuendettelsau: 

amtsblatt@habewind.de

kerung gelten als Indigene. Taiwan ist ein fortschrittliches Land. 
Digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte sind der 
Stolz der jungen Generation.Spiritualität und Traditionen spielen 
trotz Leistungsdruck und steigender Lebenshaltungskosten eine 
wichtige Rolle. 
Die meisten Taiwaner*innen praktizieren einen Volksglauben, der 
taoistische und buddhistische Einflüsse vereint. Christen*innen 
machen nur vier bis fünf Prozent aus. Über Länder- und Konfes-
sionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren 
für den Weltgebetstag. Am 3. März 2023 laden uns Frauen aus 
dem kleinen Land Taiwan ein, daran zu glauben, dass wir diese 
Welt zum Positiven verändern können – egal wie unbedeutend wir 
erscheinen mögen. Denn: „Glaube bewegt“!
Im Gottesdienst werden Ordnungen in englischer als auch ukrai-
nischer Sprache zur Verfügung stehen.
Herzliche Einladung für alle weltgebetstagbegeisterte Menschen 
zum Gottesdienst am 3. März 2023, 19 Uhr St. Nikolai. Endlich 
wieder: Nachfeier im Löhehaus!

Info- und Anmelde-Tag

BSZ Ansbach-Triesdorf 
Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Ansbach-Triesdorf veran-
staltet für alle Interessierten an einer Ausbildung in seinen ver-
schiedenen beruflichen Schulen einen Info- und Anmelde-Tag. 
Dieser findet statt am Samstag, 04. März 2023 von 10.00 bis 13.00 
Uhr, Brauhausstraße 9b, 91522 Ansbach. Weitere Infos unter www.
bsz-ansbach.de

Literatur-Gesprächskreis in der

Gemeindebücherei
Wer gerne liest, vor allem neuere und aktuelle Literatur, und sich 
mit anderen darüber austauschen möchte, ist herzlich willkommen 
beim Literatur-Gesprächskreis, der von Hildegard und Dr. Ernst 
Öffner geleitet wird. Gemeinsam vereinbaren wir die Lektüre ei-
nes Buches, das eine/r der Teilnehmer*innen empfiehlt und das 
dann beim darauffolgenden Termin besprochen wird. Dabei geht 
es manchmal auch um literarische Analysen, vor allem aber um 
Austausch darüber, wie und warum das Buch gefallen hat, wel-
che Erinnerungen und Bilder es auslöst, was man aufgrund des 
Buches neu „entdeckt“ hat. In der Regel trifft sich die Runde am 
ersten Dienstag im Monat von 19.30 Uhr bis etwa 21 Uhr in der 
Gemeindebücherei Neuendettelsau. Beim nächsten Gesprächs-
abend am 7. März wird der Roman der israelischen Autorin Ayelet 
Gundar-Goshen: „Löwen wecken“ (2016) besprochen - ein interes-
santer und bewegender Einblick in ein fremdes und doch aktuelles 
Israel. Am 4. April dann „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia 
Owen. Weitere Informationen bei Öffner (Tel. 503 71 71).

Treffen Freundeskreis Treignac
Der Stammtisch vom Freundeskreis Treignac e.V. findet am Don-
nerstag, 09.03. um 19:00 Uhr (Gasthof Sonne) statt. Gäste sind 
herzlich willkommen!
Die Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag, 16.03., 20:00 
Uhr, ebenfalls im Gasthof Sonne statt. 
Tagesordnung:
Bericht des 1. Vorsitzenden
Finanzbericht des Schatzmeisters
Bericht der Rechnungsprüfer
Entlastung des Schatzmeisters und der übrigen Vorstandschaft
Fahrt nach Treignac
Angebot Aktion Ferienspaß
Sonstiges - Möglichkeit zur Auffrischung „parler français“, Schüler-
austausch mit Treignac

Seniorenwanderung 60+
Für die nächste Wanderung fahren wir am Mittwoch, 15. März, über 
Spalt zum Parkplatz Schnittlinger Eiche bei Schnittling 492über 
NN). Von dort laufen wir über Feld- und Waldwege abwärts zum 
Mühlreisig, überqueren die Straße, dann die Fränkische Rezat und 
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erreichen nach ca.5 km Spalt. Unsere Mittagseinkehr ist im Gast-
haus“ Zur Krone “
mitten in Spalt. Zurück geht es 120 Höhenmeter aufwärts auf dem 
Weg der Spalter Hügelland-Tour nach Schnittling, ca.4,5 km. Wir 
laufen auch über naturbelassene Wege, aber nicht durch das 
Schnittlinger Loch.
Treff punkt: 10 Uhr Parkplatz am Rotkreuz-Heim zur Bildung 
von Fahrgemeinschaften. Rückfragen bitte an: Günter Wehner 
5076890 oder Wolfgang Bruderek 0160 91750021.

Projekt Tandem: viele Welten, ein Projekt
Projekt Tandem: Was ist das? Beim Prinzip Tandem bilden ein-
heimische und gefl üchtete Jugendliche Zweierteans, Nach einem 
Kennenlernen können diese Teams an vielfältigen Aktionen teil-
nehmen – kostenlos. 
Welche Aktionen gibt es? Tandem-Boxing (bereits gestartet), 
Tandem-Circus (bereits gestartet), Tandem-Rhythm & Drums 
(Start: 09.03.), Tandem-Graffi  ti (Start: 05.06.).
Wie kann ich teilnehmen? Anmeldung bei Diakoneo Ideenwerk-
statt, Tel. 8-6412, E-Mail ideenwerkstatt@diakoneo.de. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Mehr erfahrt Ihr unter www.diakoneo.de/
projekt-tandem

Neuer Anfängerkurs Bogenschießen
Der SV "Edelweiß 1922" Neuendettelsau e.V. bietet einen neuen 
Anfängerkurs Bogenschießen für Erwachsene und Kinder ab 9 
Jahren an. Termin 21.3. – 25.3.2023, Ort: Schützenheim in der 
Windsbacher Str. 10
Anmeldung/Interesse per E-Mail unter "edelweiss1922-bogen@
online.de"

Ausfl ug der Jagdgenossenschaft
Die Jagdgenossenschaft Neuendettelsau fährt am Sonntag, 21. 
Mai 2023, nach Warthausen (Öchsle-Museumsbahnfahrt und Be-
such Muschel- u. Schneckenmuseum). Bitte Termin vormerken!

Erfolgreiche Bogenschützen trainieren beim 
SV „Edelweiß 1922“ 

Erfolgreiche Parabogenschützen: Trainer Matthias Unruhe, Kai Wal-

ther, Birgit Noll, Schüler Abdullah Vural.

Die 3 Parabogenschützen des SV „Edelweiß 1922“ zeigten sich 
bei der 35. Bayerischen Parabogen-Meisterschaft am 28.Januar 
2023 im Leistungszentrum in Feucht zielsicher. Betreut von Trainer 

Matthias Unruhe durften alle 3 Starter nach 3 Stunden Wettkampf 
in der Halle Urkunde und Medaille entgegennehmen. Der Schü-
ler Abdullah Vural (SB) konnte sich mit seinem Recurvebogen in 
der 2. Hälfte noch mal um 30 Ringe steigern und schloss mit 381 
Ringen seinen Wettkampf erfolgreich auf dem 1. Platz ab. Die Re-
curveschützin Birgit Noll stellte einen neuen bayerischen Rekord 
mit 479 Ringen in der Seniorenklasse auf. Intuitionsschütze und 
Newcomer Kai Walther belegte den 2. Platz im Wettbewerb der 
Blankschützen auf die 40iger Aufl age bei einer Distanz von 18 m.
2 Wochen später hieß es dann für Ernst Scheiderer (Senioren-
klasse) und Amelie Grießmeier (Schülerinnen B) „Alles ins Gold“. 
Qualifi ziert über die Gaumeisterschaft des Gau Ansbachs und die 
Bezirksmeisterschaft von Mittelfranken hatten beide Recurveschüt-
zen die vorgeschriebene Limitzahl zur Bayerischen Meisterschaft 
des Bayerischen Schützenbundes erreicht. Auf dem ehemaligen 
Olympiagelände München-Hochbrück wurde nach 60 Schuss auf 
18 Meter der Bayerische Meister Bogenschießen /Halle ermittelt. 
Ernst Scheiderer belegte in der Endabrechnung mit 498 Ringen 
Platz 16. Amelie Grießmeier platzierte sich mit 474 Ringen auf 
einen beachtlichen 8. Platz. Der Schützenverein sieht sich in sei-
nem Trainingskonzept „Erfolgreiches Bogenschiessen für Alle plus 
Inklusion“ bestätigt.
Vom 21.3. bis 25.3.2023 bietet die Bogensportabteilung wieder 
einen Anfängerkurs für Erwachsene und Kinder ab 9 Jahre an. 
Anmeldungen per Mail unter:“ edelweiss1922-bogen@online.de“.  

Text/Bild: B.Noll, Schützenverein Edelweiss 1922

Aquatraining als Dankeschön für Ehrenamt
Zu einem kostenlosen Aquatraining hatte kürzlich Birgit Bischoff  
Ehrenamtliche vom Sicheren Hafen eingeladen. Über 20 Teilneh-
mende hatten sich zu dieser Aquasport-Stunde eingefunden und 
bekamen durch Bischoff  zunächst eine kurze Einführung. Danach 
wurde mit Begeisterung losgelegt.
Alle hatten sichtlich Spaß an der Bewegung im Wasser mit Hanteln 
und Poolnudeln und es gab auch viel zu lachen. Den krönenden 
Abschluss bildete, typisch für die Faschingszeit, eine gemeinsa-
me Polonaise. Am Schluss waren alle ziemlich ausgepowert. Die 
Teilnehmenden erlebten insgesamt eine schöne Stunde der Wert-
schätzung.
Birgit Bischoff  ist Beauftragte des Gemeinderates für Soziales und 
wollte mit dem Angebot ein Zeichen setzen und den Ehrenamtli-
chen für ihren wertvollen Dienst in der Flüchtlingshilfe danken.
Organisatorisch unterstützt wurde sie durch Herbert Wedel. Den 
Eintritt in das Freizeitbad Novamare übernahm die Gemeinde.

Text: Manfred Riedel

Ehrungen beim Imkerverein
Mit großer Präsenz versammelte sich der Imkerverein Petersau-
rach im Gasthof Täufer zur Hauptversammlung. 63 Vereinsmit-
glieder aus dem Großraum Petersaurach, Neuendettelsau und 
Umgebung betreuen 301 Bienenvölker und leisten damit einen 
wichtigen Beitrag zur regionalen Honigversorgung und Bestäu-
bungsleistung. Im Rahmen 
der Versammlung konnte 
den langjährigen Vereins-
mitgliedern Jürgen Probst 
mit einer bronzenen Ehren-
nadel, Reiner Östreicher, 
Rainer Hofmann, Reinhold 
Haupt mit je einer silbernen 
Ehrennadel und Johann 
Kirchmeier und Manfred 
Hacker mit je einer gol-
denen Ehrennadel für ihr 
langjähriges Engagement 
im Imkerverein und ihre Ar-
beit mit und an den Bienen 
gedankt werden.

Foto/Text: Imkerverein/Rudolf Buchinger
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Mittwoch, 01.03.2023

19.00 Uhr Ökum. Exerzitien im Alltag 

Sonntag, 05.03.2023 

10.00 Uhr Hochamt 
11.00 Uhr Mitgliederversammlung des Förderkreises im 

Pfarrheim
17.00 Uhr Kreuzwegandacht 

Mittwoch, 08.03.2023

19.00 Uhr Ökum. Exerzitien im Alltag 

Donnerstag, 09.03.2023

14.30 Uhr Hl. Messe zum Seniorennachmittag 
15.00 Uhr Pfarrheim: Seniorennachmittag

„Farben des Lebens“ 

Sonntag, 12.03.2023 

10.00 Uhr Hochamt 
10.00 Uhr Kinder-Kirche in Lichtenau

11.00 Uhr Taufe von Marlene Wagner 
17.00 Uhr Kreuzwegandacht 

St. Franziskus

St. Nikolai

Unsere Gottesdienste

Freitag, 3.03.

08.30 Uhr:  Morgenandacht im Löhehaus (Joachim Krieger)
19.00 Uhr:  Weltgebetstag der Frauen in St. Nikolai mit
 anschließender Nachfeier im Löhehaus

Samstag, 4.03.

10.00 Uhr:  Konfi tag im Löhehaus (Samuel Horn)

Sonntag, 5.03. Reminiscere
09.00 Uhr:  Gottesdienst in St. Kunigund / Reuth
 (Pfr. Heinrich Stahl)
10.00 Uhr:  Gottesdienst mit Abendmahl in St. Nikolai
 (Pfr. Heinrich Stahl)

Freitag, 10.03.

08.30 Uhr:  Morgenandacht im Löhehaus (Pfr. Heinrich Stahl)
19.00 Uhr:  Gebetsandacht im Löhehaus

Sonntag, 12.03. Okuli
09.00 Uhr:  Gottesdienst in St. Laurentius / Wernsbach
 (Pfr.in Ulrike Hansen)
10.00 Uhr:  Gottesdienst in St. Nikolai (Pfr.in Ulrike Hansen)
10.00 Uhr:  WUNDERtüten-Familiengottesdienst via. Zoom, Zu-
 gangsdaten über www.neuendettelsau-evangelisch.de
 (Anne-Kathrin Vogler)

Unsere wöchentlich stattfi ndenden Angebote für Kinder und Ju-
gendliche im Löhehaus

(näher Auskünfte im Pfarramt Tel. 09874/1454):
Montags  16.00 –17.30 Uhr  Bubenjungschar (Klasse 3-6)
Freitags  14.15 – 14.45 Uhr Ohrwürmer-Kinderchor
  für Kindergartenkinder und Grundschüler
  15.00 - 16.30 Uhr  Kinderstunde (Klasse 1-2)
  15.00 - 16.30 Uhr  Mädchenjungschar (Klasse 3-6)
  19.00 - 22.00 Uhr  Underground (ab Konfi )

Unsere Gottesdienste werden in der Regel auch als Livestream 
gesendet.

Für die Gottesdienste und Gruppen gelten die jeweils aktuellen 

Hygienebestimmungen.

Kontakt:
Ev. Pfarramt, Tel. 1454
E-Mail: pfarramt.neuendettelsau@elkb.de
Öff nungszeiten: Mo, Di, Do und Fr. 9-11.00 Uhr, Di 16 -18.00 Uhr und 
Do 15 -17.00 Uhr
Wenn Sie ein Gespräch wünschen, rufen wir Sie gerne zurück.

Alle wichtigen Informationen fi nden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.neuendettelsau-evanglisch.de

Faschingsfeeling beim VdK 
Am Sonntag, den 12.02.2023 hat der VdK-OV Neuendettelsau sei-
ne Mitglieder und Gäste schon um 11 Uhr in die Mission Eine Welt 
eingeladen. Traditionell gehört im Faschingsmonat ein Schäuferle-
Essen zu den beliebten Gepfl ogenheiten der Ortsgruppe.
Mit Kostüm, Hütchen oder nur im „Sonntagsstaat“ hatten sich ca. 
50 Personen eingefunden. Zeit für Gespräche mit alten oder neu-
en Bekannten fand sich noch vor dem Essen. Nach Schäuferle, 
Kloß und Salat begann das Musik-Duo „Auf geht’s“ seine Anlage 
aufzubauen.
Das Duo setzt sich zusammen aus Friedrich Stürhof aus Som-
mersdorf mit seiner steirischen Harmonika und Horst Lange aus 
Wisseth, Gitarre und Gesang. Schon mit den ersten Takten der 
Musik hob sich die Stimmung im Saal enorm. Die Sitznachbarn 
wurden eingehängt und los ging es mit dem fröhlichen Schunkeln 
zu bekannten oder auch weniger vertrauten Melodien.
Wer die Texte zu traditionellen Faschingsmedleys oder fröhlichen 
Volksliedern kannte, sang hemmungslos mit. Alles war, wie aus 
der Zeit gefallen, ob jung oder alt, jeder sang mit. Zeit zum Ver-
schnaufen verschaff te dem Gesangsduo und den lustig Feiernden 
die Pause mit Krapfen, Kuchen und Kaff ee.
Bis 16 Uhr ging es beschwingt weiter. Neben bekannten Schman-
kerln schmetterte das Duo mit Unterstützung auch die Franken-
hymne mit viel Inbrunst. Ein altes Lied „Schön war die Zeit…“ 
ergab auch ein schönes Abschiedsmotto für diese Veranstaltung. 
Die Nächste ist die Jahreshauptversammlung mit Wahl am 26. 
März 23 um 14 Uhr am gleichen Ort. 

Ingrid Herrmann

Mittwoch, 15.03.2023

16:30 Uhr bzw. 19:30 Uhr im Pfarrheim:
Basteln der Erstkommunionkerzen

19.00 Uhr Ökum. Exerzitien im Alltag 

Alle Termine unter Vorbehalt! 
Beachten Sie bitte kurzfristige Änderungen in der Gottesdienstord-
nung, im Schaukasten oder im Internet: https://neuendettelsau.bistum-
eichstaett.de/gottesdienstordnung/

Ihre Pfarrei: St. Franziskus, Nelkenstr. 6, 
 91564 Neuendettelsau

 Tel: 09874 339
Mail: neuendettelsau@bistum-eichstaett.de
www.sankt-franziskus-neuendettelsau.de
YouTube: SaLiNa – Salz der Erde
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diakoniegemeinde st. laurentius

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten und Andachten, die 
wir in St. Laurentius öff entlich feiern und die in unsere Einrichtungen 
übertragen werden! 

Mittwoch, 1.3.2023
8.00 Uhr Andacht für Mitarbeitende (Reinhard Böhm)
11.00 Uhr  Andacht (DS. Gudrun Striefl er)

Donnerstag, 2.3.2023
8.00 Uhr Schulandacht

Freitag, 3.3.2023
11.00 Uhr Nagelkreuzandacht (D. Erna Biewald)
16.30 Uhr Andacht in der Clinic-Kapelle
 (Pfarrer Norbert Heinritz)

Sonntag, 5.3.2023, Reminiszere
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Norbert Heinritz)

Dienstag,  7.3.2023
8.00 Uhr Schulandacht  

Mittwoch  8.3.2023
11.00 Uhr Andacht (Pfarrer Norbert Heinritz) 

Donnerstag, 9.3.2023
8.00 Uhr Schulandacht

Freitag, 10.3.2023
11.00 Uhr Nagelkreuzandacht (DS. Gudrun Striefl er)
16.30 Uhr Andacht in der Clinic-Kapelle
 (Diakonin Annette Deyerl) 

Sonntag, 12.3.2023, Okuli
10.00 Uhr Gottesdienst (Diakonin Annette Deyerl)

Dienstag, 14.3.2023
8.00 Uhr Schulandacht

Mittwoch, 15.3.2023
11.00 Uhr  Andacht (Pfarrer Dr. Peter Munzert)

Internet

https://www.diakoneo.de/spiritualitaet/
https://www.diakoneo.de/spiritualitaet/geistliches-leben/gemeinde-st-
laurentius/

Erreichbarkeit
Die Vespern fi nden in der Winterzeit in den Feierabendhäusern statt. 
Sie sind aufgrund der Coronasituation nicht öff entlich. 
Sie erreichen das Kirchenbüro telefonisch unter der Nummer 09874/8-
2291 oder per E-Mail: kirchenbuero@diakoneo.de. Seelsorgenotruf 
von Diakoneo in Neuendettelsau am Wochenende und an Feiertagen: 
0151/73 00 77 24.
Diakoniegemeinde St. Laurentius, Mutterhaus, Wilhelm-Löhe-Str. 16, 

91564 Neuendettelsau

Wir kaufen Wohnmobile + 

Wohnwagen. Tel.: 03944-
36160, www.wm-aw.de. Wohn-
mobilcenter am Wasserturm

IMMOBILIE gesucht? KAUF 
und MIETANGEBOTE täglich 
aktualisiert unter: Tel.: 09874-
68860, bzw. www.hoegner.net.

GOLDANKAUF auch ZAHNGOLD - Tolle Auswahl an Uhren und
Schmuck: Batteriewechsel, Uhrbänder, Umarbeitungen, Anferti-
gungen. Hans Hertel Schmuckdesign-in der Passage Neuendet-
telsau. Mo.-Fr.: 10:00-12:30 und 15:00-18:00 mittwochnachmittags
geschlossen. Sa.: 10:00-12:00, Tel.: 09874-66998

1 Zimmerwohnung 36m², 1.OG, Dusche, EBK, Keller, Kabel, 
Gasheizung ENEU 2018 (101,2 KWH), Kaltmiete € 266,00, NK € 
253,47, Kaution 2 Monatsmieten ab sofort. Angebote bitte schrift-
lich unter Angabe der Chiff re-Nr.165 an Fa. Habewind, Neuses 74, 
91575 Windsbach, senden.

Was bedeutet Chiff re?

Chiff re ist eine Nummer, die anstelle des Namens oder der Tele-
fonnummer des Inserenten unter einer Anzeige steht. Bei Anzeigen, 
die unter Chiff re erscheinen, dürfen wir über den Auftraggeber keine 
Auskunft geben.
Und so funktioniert es: Sie senden uns Ihre Antwort in einem Um-
schlag an Fa. Habewind, jeweilige Chiff re-Nr., Neuses 74, 91575 
Windsbach. Wir leiten den Brief dann an den Auftraggeber weiter und 
er kann mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
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Für Notfälle ist das gemeindliche
 Elektrizitäts- und Wasserwerk sowie die Gasversorgung

 unter Tel.: 0172-8115020, die Kläranlage unter 
Tel.: 0179-1176244 erreichbar.

Main-Donau Netzgesellschaft:
Zentrale Störungsannahme - Strom: 0800 234-2500

Notrufnummer Reckenberg-Gruppe: 
Während der allgemeinen Dienstzeit: 09831/6781-0. 
Nach Dienstschluss und an Sonn- und Feiertagen:

 0172/8102334  

BERUFLICHES SCHULZENTRUM

 Such Dir was mit Perspektive!

Großer Infoabend
 zu den Ausbildungen am 
 Beruflichen Schulzentrum Neuendettelsau

 16. März 2023, 17:00 Uhr
 BSZ Neuendettelsau, Wilhelm-Löhe-Str. 21
 www.bsz-neuendettelsau.de - Tel. 09874 8-6416

 Diätassistent*in, Ergotherapeut*in, Kinderpflerger*in – auch in  
 Teilzeit, Sozialbetreuer*in und Pflegefachhelfer*in, Erzieher*in

 

Nachhilfe in Mathematik und Physik 
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Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen 

senden Sie bitte an das Rathaus Neuendettelsau:
amtsblatt@neuendettelsau.eu

CVJM-Burg Wernfels

Bewerbung & Ausschreibung:
CVJM Burg Wernfels  
Ansprechpartner: David Kogge 
Tel.: 09873 976120
Email: burg@cvjm-bayern.de

Minijob 
ab sofort 

Küche m/w/d Hauswirtscha� m/w/d

Minijob 
ab sofort
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Kaffeegenuss in Perfektion!

Franke Elektrotechnik e.K.| Hauptstraße 27 | 91564 Neuendettelsau
T +49 9874 4207 | laden@elektro-franke.de| www.elektro-franke.de
Mo-Fr 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr | Sa 9.00 - 13.00 UhrFranke

Wir suchen
Verstärkung
im Verkauf!

Minĳob
oder

Teilzeit.


